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Kurzinformation über die Nutzung von unbemannten Luftfahrtsystemen



Kurzinformation über die Nutzung von unbemannten Luftfahrtsystemen Bei der Kategorie der unbemannten Luftfahrtsysteme (UAS) handelt es sich um unbemannte Fluggeräte, die nicht zu Zwecken des Sports oder der Freizeitgestaltung betrieben werden. Dabei erfolgt die Abgrenzung zwischen unbemannten Luftfahrtsystemen und Flugmodellen1 ausschließlich über den Zweck der Nutzung: Dient die Nutzung des Geräts dem Zwecke des Sports oder der Freizeitgestaltung, so gelten die Regelungen über Flugmodelle. Ist mit dem Einsatz hingegen ein sonstiger, insbesondere ein gewerblicher Nutzungszweck verbunden (z. B. Bildaufnahmen mit dem Ziel des Verkaufs), so handelt es sich um ein unbemanntes Luftfahrtsystem. Diese Broschüre soll als Orientierung dienen und die wichtigsten Informationen zusammenfassen, die bei der Nutzung von unbemannten Luftfahrtsystemen zu beachten sind. Für den Aufstieg von zu Sport- und Freizeitzwecken genutzten Multikoptern gelten die Bestimmungen über den Aufstieg von Flugmodellen der §§ 19 - 21 LuftVO.



im Sinne von § 1 Absatz 2 Nummer 9 Luftverkehrsgesetz (LuftVG)
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UAS



unbemannte Luftfahrtsysteme 



RPAS Remotely Piloted



Aircraft Systems



[umgangssprachlich Drohnen]
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Regelungen zu dem Betrieb von unbemannten Luftfahrtsystemen In Deutschland ist der Betrieb von unbemannten Luftfahrtsystemen erlaubnispflichtig.2 Darüber hinaus ist der Betrieb von unbemannten Luftfahrtgeräten außerhalb der Sichtweite des Steuerers oder mit einer Gesamtmasse von über 25 Kilogramm grundsätzlich verboten.3 Auch in Flugbeschränkungsgebieten dürfen unbemannte Luftfahrtgeräte nicht aufsteigen.



„(…) als Luftfahrzeuge gelten unbemannte Fluggeräte einschließlich ihrer Kontrollstation, die nicht zu Zwecken des Sports oder der Freizeitgestaltung betrieben werden (unbemannte Luftfahrtsysteme).“ [ § 1 Absatz 2 Satz 3 LuftVG]



Zuständig für die Erteilung einer Erlaubnis sind die Luftfahrtbehörden der Länder.4 Es kann eine Erlaubnis (sog. Aufstiegserlaubnis) erteilt werden, wenn die zuständige Luftfahrtbehörde festgestellt hat, dass die beabsichtigte Nutzung des unbemannten Luftfahrtsystems nicht zu einer Gefahr für die Sicherheit des Luftverkehrs oder die öffentliche Sicherheit oder Ordnung führt.5 Im Rahmen ihrer Zuständigkeit haben Bund und Länder einheitliche Regelungen für die Harmonisierung des Verwaltungshandelns erarbeitet. Diese „Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die Erteilung der Erlaubnis zum Aufstieg von unbemannten Luftfahrtsystemen“ wurden in den „Nachrichten für Luftfahrer“ (NfL I 281/13) veröffentlicht. Eine Überarbeitung ist geplant. Die folgenden Informationen geben einen kurzen Abriss daraus wieder. gemäß § 20 Absatz 1 Nummer 7 Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO) gemäß § 19 Absatz 3 LuftVO, Ausnahmen für die Land- und Forstwirtschaft sind möglich 4 gemäß § 31 Absatz 2 Nummer 17 LuftVG in Verbindung mit § 20 LuftVO 5 nach § 20 Absatz 4 der LuftVO 2 3
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Was ist vor dem Aufstieg zu beachten? [vom Antrag bis zum Aufstieg] Hinsichtlich der Aufstiegserlaubnis kann eine allgemeine oder eine auf den Einzelfall bezogene Erlaubnis von der Behörde erteilt werden. Allerdings bestimmt dies die zuständige Behörde nach ihrem pflichtgemäßen Ermessen. Wiegt das Fluggerät beispielsweise bis zu 5 kg (inklusive Nutzlast) und hat keinen Verbrennungsmotor als Antrieb, besteht in den meisten Bundesländern die Möglichkeit, dass eine allgemeine Erlaubnis erteilt wird. Diese kann bis zu 2 Jahre Gültigkeit haben. Der Antrag auf Erteilung einer Aufstiegserlaubnis ist schriftlich bei der jeweiligen zuständigen Landesbehörde zu stellen. Dafür können die entsprechenden Antragsformulare auf den Internetseiten der zuständigen Landesbehörde genutzt werden. Die Kontaktadressen sind auf den Seiten 11 - 17 angegeben. Die Anerkennung einer bereits nach den „Gemeinsamen Grundsätzen“ erteilten Allgemeinerlaubnis einer anderen Landesluftfahrtbehörde ist in der Regel möglich und kann unter Beifügung einer Kopie dieser Erlaubnis in der Regel formlos beantragt werden. Allerdings sind die besonderen Auflagen und Verfahren der jeweiligen Bundesländer zu beachten.
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Tabelle: Antragsunterlagen



Allgemeinerlaubnis



Der Antrag auf Erteilung der Erlaubnis sollte folgende Angaben enthalten Angaben des Antragstellers Zweck des Betriebs des UAS Angaben zum UAS Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversicherung Erklärung zum Datenschutz Lageplan mit Eintrag des Aufstiegsortes und Flugraumes, Angabe der Aufstiegsstelle



Einzelerlaubnis



Einverständniserklärung des Grundstückseigentümers der Aufstiegsstelle (bzw. sonstigen Berechtigten) Angaben zum Zeitraum (Datum und Zeit) und ggf. Anzahl und Dauer der Aufstiege. Technische Angaben zum UAS und Angaben zur Nutzlast Angaben zu bisherigen Kenntnissen und Erfahrungen bzw. Schulungsnachweis des Steuerers Soweit nicht von der Erlaubnisbehörde eingeholt:    Unbedenklichkeitserklärung der zuständigen Ordnungsbehörde/Polizeidienststelle
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[Datenschutz - ein wichtiges Anliegen] Im Rahmen der Entscheidung über einen beantragten Aufstieg prüft die Luftfahrtbehörde unter anderem auch, ob die einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen beachtet werden. Mit Hilfe des unbemannten Luftfahrtsystems darf nicht in den Bereich der privaten Lebensgestaltung Dritter eingedrungen werden. Dies bedeutet: Wenn bei der Antragsprüfung festgestellt wird, dass Datenschutzvorschriften durch die beabsichtigte Nutzung verletzt werden, wird keine Erlaubnis erteilt.



„Die Erlaubnis wird erteilt, wenn die beabsichtigten Nutzungen nicht zu einer Gefahr für die Sicherheit des Luftverkehrs oder die öffentliche Sicherheit oder Ordnung führen können, insbesondere im Fall von Absatz 1 Nummer 7 die Vorschriften über den Datenschutz nicht verletzen.“ [§ 20 Absatz 4 Satz 1 LuftVO]



Ebenso muss der Steuerer beim Einsatz des unbemannten Luftfahrtgerätes darauf achten, dass datenschutzrechtliche Bestimmungen, Urheberrechte, Persönlichkeitsrechte u. a. nicht verletzt werden.
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Was ist beim Aufstieg zu beachten? [Gut geplant ist sicher geflogen!] Wie wird Sichtweite definiert? „Der Betrieb erfolgt außerhalb der Sichtweite des Steuerers, wenn das Luftfahrtgerät ohne besondere optische Hilfsmittel nicht mehr zu sehen oder eindeutig zu erkennen ist.“ [vgl. § 19 Absatz 3 Satz 2 LuftVO]



Die zentralen Grundregeln beim Betrieb von unbemannten Luftfahrtsystemen sind:    Betrieb in Sichtweite des Steuerers.    Maximale Flughöhe von 100 Metern über Grund.    Kein Betrieb über Menschenansammlungen. Die Genehmigung zum Aufstieg des unbemannten Luftfahrtsystems wird in einem Bescheid erteilt. Die darin aufgeführten Nebenbestimmungen und Beschränkungen sind einzuhalten.
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Die wichtigsten Nebenbestimmungen bei einer Allgemeinerlaubnis sind zum Beispiel:    Für die Vorbereitung des Betriebes sind alle wesentlichen Informationen über die örtlichen Gegebenheiten, die meteorologischen Bedingungen sowie die Luftraumverhältnisse einzuholen.    Innerhalb geschlossener Ortschaften sind die zuständige Ordnungsbehörde / Polizeidienststelle vorab zu informieren. Innerhalb von naturschutzrechtlichen Schutzgebieten ist die zuständige Naturschutzbehörde vorab zu informieren.    Der Betrieb von UAS in einer Entfernung von weniger als 1,5 Kilometer von der Begrenzung von Flugplätzen sowie auf Flugplätzen bedarf der Zustimmung der Luftaufsicht oder der Flugleitung. Innerhalb eines kontrollierten Luftraums ist vor dem Betrieb des UAS eine Flugverkehrskontrollfreigabe bei der zuständigen Flugverkehrskontrollstelle einzuholen. Hierzu hat die DFS eine eigene NfL 1-68 veröffentlicht.    Starts und Landungen bedürfen der Zustimmung des jeweiligen Grundstückseigentümers. Der Startund Landeplatz ist abzusichern.    Das UAS ist so zu betreiben, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Personen und Sachen, nicht gefährdet oder gestört werden. Es muss ein ausreichender Sicherheitsabstand zu dritten Personen sowie zu öffentlichen Verkehrswegen (darunter fallen z. B. auch Binnenwasserstraßen), Hochspannungsleitungen und anderen Hindernissen eingehalten werden.    Der UAS darf nur innerhalb der Betriebsgrenzen der Betriebsanleitung bzw. der Gebrauchsanweisung
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des Herstellers betrieben werden. Ein an den Einsatz angepasstes Notfallverfahren für das Notfallszenario „Funkausfall“ ist festzulegen.    Der Steuerer muss jederzeit mit Hilfe der Funkfernsteuerung manuell und in Echtzeit eingreifen können.    Beim Betrieb von UAS ist auf weiteren Flugverkehr zu achten. Das UAS hat bemannten Luftfahrzeugen stets auszuweichen. Im Einsatzraum von Luftfahrzeugen von Polizeien und Rettungsdiensten ist der Betrieb nicht erlaubt bzw. umgehend einzustellen.    Bei Anzeichen von Funkstörungen ist der Flugbetrieb unverzüglich einzustellen und ist solange einzustellen, bis die Störquelle eindeutig ermittelt und ausgeschaltet wurde.    Der Erlaubnisinhaber hat einen Nachweis über den Einsatz des UAS zu führen (Aufzeichnungen über den jeweiligen Flugbetrieb).    Unfälle mit Personen- oder schweren Sachschäden sowie sonstige nicht nur geringfügige Störungen im Zusammenhang mit der Ausübung einer Erlaubnis sind der Erlaubnisbehörde unverzüglich anzuzeigen.
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Kontakt zu den Landesluftfahrtbehörden



Landesluftfahrtbehörde Baden-Württemberg Regierungspräsidium Stuttgart Abteilung 4 Referat 46 Ruppmannstr. 21 70507 Stuttgart Telefon: +49 711 904-0 Fax: +49 711 904-111 E-Mail: [email protected] Internet: www.rp-stuttgart.de Regierungspräsidium Karlsruhe Abteilung 4 Referat 46 76247 Karlsruhe Telefon: +49 721 926-0 Fax: +49 721 926-6211 E-Mail: [email protected] Internet: www.rp-karlsruhe.de Regierungspräsidium Freiburg Abteilung 6 Referat 62 79083 Freiburg i. Br. Tel.: +49 761 208-0 Fax: +49 761 208-394200 E-Mail: [email protected] Internet: www.rp-freiburg.de Regierungspräsidium Tübingen Abteilung 4 Referat 46 Konrad-Adenauer-Str. 20 72072 Tübingen
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Telefon: +49 7071 757-0 Fax: +49 7071 757-3190 E-Mail: [email protected] Internet: www.rp-tuebingen.de



Landesluftfahrtbehörde Bayern Regierung von Oberbayern - Luftamt Südbayern Postfach 80534 München Telefon: +49 89 2176-0 Fax: +49 89 2176-2979 E-Mail: [email protected] Internet: www.regierung.oberbayern.bayern.de Regierung von Mittelfranken - Luftamt Nordbayern Flughafenstraße 118 90411 Nürnberg Telefon: +49 911 52700-0 Fax: +49 911 364446 E-Mail: [email protected] Internet: www.regierung.mittelfranken.bayern.de



Landesluftfahrtbehörde Berlin Landesluftfahrtbehörde Brandenburg Gemeinsame Obere Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg Mittelstraße 9 12529 Schönefeld Tel.: +49 3342 4266-4001 Fax: +49 3342 4266-7612 E.Mail: [email protected] Internet: www.lbv.brandenburg.de/Luftfahrt.htm
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Landesluftfahrtbehörde Bremen Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen der Freien Hansestadt Bremen Abteilung 3 Referat 33 Luftverkehr und Flugplätze Zweite Schlachtpforte 3 28195 Bremen Telefon: +49 421 361-8446 Fax: +49 421 496-8446 E-Mail: [email protected] Internet: www.wirtschaft.bremen.de



Landesluftfahrtbehörde Hamburg Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation Referat: Grundsatzfragen, Luftverkehrs- und Luftsicherheitsrecht Alter Steinweg 4 20459 Hamburg Telefon: +49 40 42841-0 Fax: +49 40 427941-820 E-Mail: [email protected] Internet: www.hamburg.de/bwvi/luftverkehr



Landesluftfahrtbehörde Hessen Regierungspräsidium Darmstadt Abteilung III Dezernat 33.3 Luisenplatz 2 64278 Darmstadt Telefon: +49 6151 12-0 Fax: +49 6151 12-3851 E-Mail: [email protected] Internet: www.rp-darmstadt.de
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Regierungspräsidium Kassel Abteilung II Dezernat 22 - Aufgabenbereich Luftverkehr Steinweg 6 34117 Kassel Telefon: +49 561 106-0 Fax: +49 561 106-1641 E-Mail: [email protected] Internet: www.rp-kassel.de



Landesluftfahrtbehörde Mecklenburg-Vorpommern Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern Abteilung 2 Referat 210 Schloßstraße 6 - 8 19053 Schwerin Telefon: +49 385 588-0 Fax: +49 385 588-8099 E-Mail: [email protected] Internet: www.mv-regierung.de



Landesluftfahrtbehörde Niedersachsen Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Geschäftsbereich Wolfenbüttel Sophienstr. 5 38304 Wolfenbüttel Telefon: +49 5331 8809-0 Fax: +49 5331 8809-199 E-Mail: [email protected] Internet: www.luftverkehr.niedersachsen.de
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Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Geschäftsbereich Oldenburg Kaiserstr. 27 26122 Oldenburg Telefon: +49 441 2181-214/219 Fax: +49 441 2181-222 E-Mail: [email protected] Internet: www.luftverkehr.niedersachsen.de



Landesluftfahrtbehörde Nordrhein-Westfalen Bezirksregierung Düsseldorf Abteilung 2 Dezernat 26 Am Bonneshof 35 40474 Düsseldorf Telefon: +49 211 475-0 Fax: +49 211 475-3988 E-Mail:[email protected] Internet: www.brd.nrw.de/verkehr/ flugplaetze_flugbetrieb/ Bezirksregierung Münster Abteilung 2 Dezernat 26 Domplatz 1 - 3 48128 Münster Telefon: +49 251 411-0 Fax: +49 251 411-2525 E-Mail: [email protected] Internet: www.bezreg-muenster.nrw.de
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Landesluftfahrtbehörde Rheinland-Pfalz Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz Fachgruppe Luftverkehr Gebäude 890 55483 Hahn Flughafen Telefon: +49 6543 50-8801 Fax.: +49 6543 50-8800 E-Mail: [email protected] Internet: www.lbm.rlp.de



Landesluftfahrtbehörde Saarland Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr Referat D/6 Luftfahrt Franz-Josef-Röder-Straße 17 66119 Saarbrücken Telefon: +49 681 501-4249 Fax: +49 681 501-4299 E-Mail: [email protected] Internet: www.saarland.de



Landesluftfahrtbehörde Sachsen Landesdirektion Sachsen Referat 36 - Luftverkehrsamt Sachsen Stauffenbergallee 2 01099 Dresden Telefon: +49 351 825-3600 Fax: +49 351 825- 3690 E-Mail: [email protected] Internet: www.lds.sachsen.de/luftverkehr



16



Landesluftfahrtbehörde Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt Referat 307 Verkehrswesen Ernst-Kamieth-Straße 2 06112 Halle (Saale) Telefon: +49 345 514-0 Fax: +49 345 514-1444 E-Mail: [email protected] Internet: www.landesverwaltungsamt. sachsen-anhalt.de



Landesluftfahrtbehörde Schleswig-Holstein Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein Luftfahrtbehörde Königsweg 59 24114 Kiel Telefon: +49 431 383-2408 Fax: +49 431 383-2100 E-Mail: [email protected] Internet: www.lbv-sh.de



Landesluftfahrtbehörde Thüringen Thüringer Landesverwaltungsamt Abteilung V Referat 520 Postfach 2249 99403 Weimar Telefon: +49 361 3770-0 Fax: +49 361 3773-7190 E-Mail: [email protected] Internet: www.thueringen.de
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Für Ihre Notizen



Für Ihre Notizen
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Diese Broschüre ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Sie wird kostenlos abgegeben und ist nicht zum Verkauf bestimmt.
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9023 - BMVI 

05.07.2016 - nahmen zur Reduzierung der Kosten des Ausbaus von ..... Die Definition der BaudenkmÃ¤ler in Â§ 77k Absatz 6 entspricht Â§ 2 Nummer 3a der ...
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„Eigentumsordnung“ für Mobilitätsdaten? - BMVI 

Digitalisierung ist die zentrale Kraft, die im wirtschaftli- chen, politischen und gesellschaftlichen Bereich für Um- brüche sorgt und auch die Zukunft wesentlich ...
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Umweltbericht zum Bundesverkehrswegeplan - BMVI 

01.03.2016 - Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage fÃ¼r Leben und Gesundheit ...... FÃ¼r einen Vergleich der Projekte zueinander ist eine Aggregation der ...... die Wiedervereinigung und die damit verbundene Modernisierung von.
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Umweltbericht zum Bundesverkehrswegeplan - BMVI 

01.03.2016 - FÃ¼r einen Vergleich der Projekte zueinander ist eine Aggregation der ...... EuropÃ¤ische Kommission (2011):Lebensversicherung und ...
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BIM-Pilotprojekt Filstalbrücke - BMVI 

15.12.2015 - ... Neuerungen und Veränderungen innerhalb der DB. Projekt-Stuttgart Ulm GmbH aktiv durch das Veränderungsmanagement zu begleiten.
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Kurzinformation: Verkehrsinfrastruktur und staatliche Beihilfen 

12.07.2016 - nicht den Tatbestand einer Beihilfe, weil sie eine Ã¶ffentliche Aufgabe erfÃ¼llen. Sie schaffen die Voraussetzung fÃ¼r wirtschaftliches Handeln in ...










 


[image: alt]





BIM-Pilotprojekt Rastatter Tunnel - BMVI 

Sammeln von Erfahrungen. - bei der PrÃ¼fbarkeit der Leistungsmeldungen. - der Transparenz in den Bauabrechnungen. - der Plausibilisierung des Terminplans ...
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BIM-Pilotprojekt BrÃ¼cke Petersdorfer See - BMVI 

26,5 Mio. â‚¬. Anschlussstelle: AS Waren. Verkehrsbelastung: ca. 20.000 Kfz/24h, in den Spitzenzeiten im. Sommer deutlich darÃ¼ber. Achse BAB 19. WEST. OST.
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BMVI - Bericht der Ethik-Kommission 

... Bundesverkehrswegeplanung · Bundesverkehrswegeplan 2030 · Reformkommission · Planungsbeschleunigung · Ã–ffentlichkeitsbeteiligung · Finanzierung ...
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Kurzinformation fÃ¼r die IT: Bessere Kontrolle ... 

Sie sollten sich bezÃ¼glich der Integration, der Effizienz und Skalierbarkeit Ihrer VM-Backup- und Recovery-LÃ¶sung keine Sorgen machen mÃ¼ssen. Mit dieser ...
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Bericht zum Forschungsbedarf Runder Tisch Automatisiertes ... - BMVI 

o Bundesanstalt fÃ¼r Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) o Bundesministerium fÃ¼r Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) o Bundesministerium fÃ¼r ...
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Bericht zum Forschungsbedarf Runder Tisch Automatisiertes ... - BMVI 

Die Untergliederung der AG Forschung erfolgte in vier Unterarbeitsgruppen, die als „Cluster“ .... eine große Herausforderung darstellen.“ (Bengler, K. .... gebrauch (zum Beispiel Schlaf) sind zumutbare und wirksame Vorkehrungen zu treffen.
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Kurzinformation fÃ¼r die IT: Bessere Kontrolle virtueller Maschinen 

virtualisierten Rechenzentrum. Sie kann jede Infrastrukturschicht einschlieÃŸlich Ã¶ffentlicher und hybrider Cloud nutzen, um Disaster-. Recovery (DR)-Funktionen auf mehr Arbeitslasten zu erweitern und die. DR-Kosten zu senken. Die virtualisierungsfr
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Mitglieder der Ethik-Kommission zum automatisierten Fahren - BMVI 

Dr. Ulrich Eichhorn. Wolfsburg. Prof. Dr. Armin Grunwald. Karlsruhe. Prof. Dr. Dirk Heckmann. Passau. Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf. WÃ¼rzburg. Prof. Dr. Henning Kagermann. Berlin. Weihbischof Dr. Dr. Anton Losinger. Augsburg. Prof. Dr. Christoph LÃ¼
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Merkblatt fÃ¼r Inhaber auslÃ¤ndischer Fahrerlaubnisse aus EU - BMVI 

Qualifikations-Verordnung (BKrFQV) zu beachten. FÃ¼r nÃ¤here Einzelheiten wenden. Sie sich bitte an die Ã¶rtliche FahrerlaubnisbehÃ¶rde. 3. Fehlen der Fahrberechtigung mit einem auslÃ¤ndischen FÃ¼hrerschein. Ihr FÃ¼hrerschein berechtigt Sie nicht zur
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Richtlinie Ã¼ber Zuwendungen fÃ¼r die Aus- und UmrÃ¼stung von ... - BMVI 

17.08.2017 - Bei der im Rahmen dieser FÃ¶rderrichtlinie gewÃ¤hrten Zuwendung kann es sich um eine Subvention im Sinne von Â§ 264 des Strafgesetzbuchs ...
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